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„Ich schreibe dies für alle, die sich  
die gleichen Fragen wie ich stellen, 

jedoch zögern, einen wohltätigen Zweck 
in ihrem Testament zu bedenken.  

Auf diese Weise macht man die Welt ein bisschen besser
 und hilft anderen Menschen aus dem Elend, das sie nicht verdienen. 

In der Hoffnung, dass sie eines Tages stark genug sind, 
ihr Leben selbst in die Hand nehmen zu können. 

Auch wenn wir aufgrund unseres Alters nicht mehr in der Lage sind, 
uns aktiv zu engagieren, können wir trotzdem dort helfen, wo es nötig ist.“ 

Sie machen sich Gedanken 
über Ihren Nachlass, Ihre 
diesbezüglichen Wünsche und 
Möglichkeiten. Denn auch nach 
Ihrem Tod möchten Sie noch 
etwas bedeuten. Ihren Liebsten, 
aber nicht nur. Ein Testament ist 
dafür ein geeignetes Instrument. 

Es handelt sich um mehr als nur ein 
seelenloses Dokument, das festlegt, 
was mit Ihrem Vermögen geschehen 
soll: Ein Testament spiegelt auch 
all das wider, was in Ihrem Leben 
wichtig war. 

Sie können wohltätige Zwecke 
berücksichtigen, die Ihnen nahe 
gehen und die Ihre Unterstützung 
brauchen. Sie wären diesen gerne 
behilflich, wissen aber nicht genau, 
welche Möglichkeiten es gibt und wie 
Sie am besten vorgehen. 

Vielleicht macht Ihnen der Gedanke, 
ein Testament aufzusetzen, auch 
etwas Angst. Oder vielleicht möchten 
Sie wissen, wie Sie alles richtig 
machen können, damit das Geld auch 
wirklich Ihren Wünschen entsprechend 
ankommt. 

Diese Broschüre des Verbands 
Belgischer Notare, der König-
Baudouin-Stiftung, des Belgischen 
Verbandes philanthropischer 
Stiftungen und des gemeinnützigen 
Vereins Récolte de fonds Ethique soll 
Ihnen dabei helfen. 

EINLEITUNG 

1. Ein Testament :  
     warum und wie?  
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2. 
Für eine 
bessere 
Welt 
Alle wohltätigen Zwecke sind es wert, unterstützt 
zu werden, wobei riesige Beträge nicht unbedingt 
nützlicher sind als bescheidenere Summen. Was zählt, 
ist der Wille, etwas Positives zu bewirken. Wenn man 
einem bestimmten guten Zweck Geld vermacht, dann, 
nur weil dieser Zweck einem am Herzen liegt.

Vielleicht bedeuten Ihnen der Schutz unseres Kulturerbes 
und unseres historischen Erbes viel. Vielleicht möchten 
Sie die medizinisch-wissenschaftliche Forschung in 
Bezug auf eine Krankheit, die einen geliebten Menschen 
getroffen hat, unterstützen. Vielleicht bringen Sie die 
großen Übel unserer Gesellschaft in Rage, z.B. ungleiche 
Chancen, Obdachlosigkeit oder häusliche Gewalt, und 
Sie würden gerne Organisationen unterstützen, die in 
diesem Bereich tätig sind. 

All diese guten Zwecke, und noch viele weitere, benötigen 
Ihre Unterstützung. In einer Zeit wirtschaftlicher 
Ungewissheit, in der die Finanzierung seitens Behörden 
und Unternehmen reduziert wird, sind gemeinnützige 
Akteure mehr denn je auf der Suche nach Mitteln, um 
ihre Arbeit nachhaltig zu gestalten. Sie können etwas 
bewirken, für die gemeinnützigen Akteure und alle, 
denen diese beistehen. 
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Elisabeth und ihr Ehemann haben keine Kinder. 
Elisabeth hat immer diejenigen bewundert, die 
sich ihr ganzes Leben lang der Erziehung und 
Entwicklung von Kindern widmen. Sie wollte, dass ihr 
Erbe an Mitmenschen geht, die ihr Leben lang in den 
Bereichen Bildung und Erziehung tätig sind. 

EIN HERZ FÜR KINDER 

Da sie selbst in einem Pflegeheim gelebt 
haben, wussten Hélène und Georges, wie sich 
selbst bescheidene Änderungen positiv auf die 
Bewohnerinnen und Bewohner auswirken können. 
Deswegen haben sie ihr Erbe Initiativen vermacht, 
die die Lebensbedingungen und den Komfort von 
Pflegeheimbewohnern verbessern. 

AUS DANKBARKEIT FÜR  
DIE ERHALTENE PFLEGE 

Sein ganzen Lebens war Hubert von Orgelmusik 
fasziniert. Belgien hat eine lange Tradition in diesem 
Bereich, aber durch das mangelnde Interesse an 
dieser Musik und an den Instrumenten ist das 
Kulturerbe in Gefahr. Deshalb hat Hubert in seinem 
Testament Geld für die Restaurierung und Erhaltung 
von Orgeln vermacht. 

AUS LIEBE  
ZUR MUSIK 
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Ein Vermächtnis an eine 
oder mehrere Personen oder 
Organisationen macht diese 
zu Erben. Wenn Sie einen 
guten Zweck unterstützen 
wollen, können Sie ihn in 
einem Testament (siehe rechts) 
bedenken, in dem Sie angeben, 
was Sie hinterlassen wollen. 

3. 
Wie kann 
ich eine 
gute Sache 
unterstützen? 
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Es gibt mehrere 
Vermächtnisarten

Das Universalvermächtnis. Dabei wird der gesamte Nachlass einer oder 
mehreren Personen oder Organisationen vermacht. Gibt es zum Zeitpunkt des Todes 
pflichtteilsberechtigte Erben, haben diese Anspruch auf den gesetzlichen Pflichtteil, 
und  das Vermächtnis ist auf den größten verfügbaren Teil des Nachlasses beschränkt;
 
Das Teilvermächtnis. Hiermit wird ein Teil oder ein Prozentsatz eines Vermögens 
vererbt, z. B. ein Drittel oder die Hälfte oder auch nur bewegliche Güter oder Immobilien;

Das Einzelvermächtnis besteht darin, ein oder mehrere bestimmte Güter zu 
vermachen, z.B. einen Geldbetrag oder eine Immobilie. 

In unserem Rechtssystem ist der 
Pflichtteil zu berücksichtigen. Einige 
Erben haben nämlich Anspruch auf 
einen Mindestanteil am Erbe, der 
ihnen automatisch zusteht. Das sind 
die Kinder und der Gatte/die Gattin. 
Bei kinderlosen Erblassern sind es 
die Eltern. Der Anteil, der ihnen 
nicht automatisch zufällt, wird als frei 

verfügbarer Teil bezeichnet. Seit 2018 
beträgt diese frei verfügbare Anteil 
immer die Hälfte des Vermögens, 
unabhängig der Anzahl Kinder. Über 
diesen freien Anteil können Sie ganz 
nach Belieben verfügen. Sind die 
pflichtteilsberechtigten Erben nicht 
(mehr) vorhanden, können Sie frei über 
Ihr gesamtes Vermögen verfügen.

Achtung 

“

3. 
Wie kann 
ich eine 
gute Sache 
unterstützen? 

„Mein ganzes Leben lang habe ich ehrenamtlich in 
Organisationen gearbeitet, die Obdachlosen beistehen.  

 
Ich habe miterlebt, wie selbstlos sie sich für eine Sache einsetzen, an die sie 

glauben, und ich bin froh, dass ich ihnen helfen konnte. Ich weiß aber auch, dass 
sie ständig in Geldnöten sind, weil sie nicht genug Zuschüsse bekommen. 

Deswegen möchte ich Ihnen nach meinen Tod helfen. Ich habe einen 
Testamentsentwurf aufgesetzt. Der Notar hat mir geholfen, alles richtig zu 

formulieren, und hat es eintragen lassen, um sicherzustellen,  
dass es nicht verloren geht.“ 
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Eine besondere Testamentsform - 
die es sowohl in Brüssel als auch in 
der Wallonie gibt - ist die doppel-
te Hinterlassenschaft. In Flandern 
wurden die damit einhergehenden 
Steuervorteile abgeschafft. 

Bei einer doppelten Hinterlassenschaft 
geht das Vermächtnis an eine Wohl-
tätigkeitsorganisation, die einen Teil 
davon an einen anderen Vermächtnis-
nehmer weitergeben muss. Dies kann  
z. B. ein nicht eingetragener Partner, ein 
Neffe oder eine Nichte oder ein Freund 
sein. Die Wohltätigkeitsorganisation 
muss dann die Erbschaftssteuer aller 
Vermächtnisnehmer zahlen, zusätzlich 
zu eventuellen Schulden und Kosten. 
In Ermangelung direkter Erben mag 
dies auf den ersten Blick wie eine inte-
ressante Möglichkeit für alle Beteiligten 
erscheinen. 

Man sollte bei dieser doppelten Hin-
terlassenschaft jedoch vorsichtig sein, 
da man sonst möglicherweise sein Ziel 
nicht erreicht. Ihre Situation könnte sich 
bis zu Ihrem Tod verändern, und Ihr 
Vermögen könnte geringer sein als zum 
Zeitpunkt der Testamentserrichtung. Es 
besteht das Risiko, dass für die Wohl-
tätigkeitsorganisation viel weniger oder 
gar nichts übrig bleibt. Außerdem ist es 
für kleine  Wohltätigkeitsorganisationen 
oft nicht einfach, die Rolle des Gesamt-
erben und die damit verbundenen For-
malitäten zu übernehmen. 

Wenn Sie in Flandern wohnen und ein 
Testament mit einer doppelten Hinter-
lassenschaft verfasst haben, ist es rat-
sam, Ihr Testament notariell überprüfen 
zu lassen. Mit der Abschaffung dieser 
Möglichkeit in Flandern könnte die dop-
pelte Hinterlassenschaft ganz andere 
Auswirkungen haben als die von Ihnen 
beabsichtigten. 

Vermächtnisse zugunsten einer Wohl-
tätigkeitsorganisation (ohne doppel-
te Hinterlassenschaft) bleiben gültig. 
Hinzu kommt noch, dass Vermächtnis-
se zugunsten von Wohltätigkeitsorga-
nisationen nicht der Erbschaftssteuer 
unterliegen. Ebenso fällt für Spenden 
an Wohltätigkeitsorganisationen keine 
Schenkungssteuer an. 

  

DOPPELTE 
HINTERLASSENSCHAFT 
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Alle Teile Ihres Vermögens:  
Bargeld, Wertpapiere und Geld-
anlagen, Rentenfonds, Kapital 
aus (Lebens-)Versicherungen, 
Schmuck, Kunstwerke, andere 
bewegliche Güter, Immobilien - 
in Eigentum oder Nießbrauch. 
Sie können in Ihr Testament 
Bestimmungen aufnehmen, die 
festlegen, was mit bestimmten 
Vermögenswerten geschehen 
darf und was nicht. 

4. 
Was kann  
ich einem  
gemeinnützigen 
Zweck  
vermachen? 

Kann ich einer wohltätigen Einrichtung  
eine Immobilie vererben? 
Ja. Ist diese Immobilie nicht mit einem 
Nießbrauch belastet, werden die meisten 
Organisationen sie verkaufen und den Erlös 
für ihre Aktivitäten verwenden. 

Kann ich bewegliche Güter wie eine 
Kunstsammlung vererben? 
Ja. Auch in diesen Fällen werden viele 
Organisationen die Kunstwerke verkaufen, es 
sei Sie haben es in Ihrem Testament verboten. 
Diese Möglichkeit betrifft häufig Stiftungen 
oder Vereine, die sich den Erhalt unseres 
Kulturerbes zur Aufgabe gemacht haben: 
Sie vertrauen  die Werke dann Museen an, 
wo sie angemessen zur Geltung gebracht 
werden können. 
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Manche Philanthropinnen und Philan-
thropen setzen sich ihr ganzes Leben 
lang für eine gute Sache ein und wollen 
diese nach ihrem Tod weiterhin unter-
stützen. Andere möchten ihr Vermögen 
oder einen Teil davon vererben, um 
einen Beitrag zu einer besseren Welt zu 
leisten, haben sich aber noch nicht für 
ein Projekt entschieden. 

Die Webseite www.because.eu kann 
hier helfen. Sie ist eine Art Schaufen-
ster, das einen Überblick über Tausen-
de von gemeinnützigen Organisationen 
gibt, die in den verschiedensten Berei-
chen tätig sind, wie z.B. Umwelt und 
Naturschutz, Kultur, Gesundheit, Ent-
wicklungszusammenarbeit, Armutsbe-
kämpfung. 

„Ich habe keinerlei Forderungen an mein Vermächtnis 
geknüpft: Die Organisation kann meine Spende dort 

einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Ich habe 
vollstes Vertrauen.“ 

François ist treuer Spender einer großen humanitären Organisation. Seine 
finanzielle Unterstützung sieht er als Bürgerpflicht. Er hat sein ganzes Leben lang 
hart gearbeitet und genießt nun seinen wohlverdienten Ruhestand. Ihm ist jedoch 
klar, dass nicht alle soviel Glück hatten. Daher ist es ihm auch wichtig, seinen Teil 

zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung beizutragen. 

Wie  
wählt 
man  

einen 
guten 

Zweck? 
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5. 
Was 
ist ein 
Testament?
Sie haben sich die Zeit genommen, 
zu überlegen, warum Sie Ihr 
Vermögen oder einen Teil davon 
einer guten Sache vererben 
möchten. Sie möchten natürlich  
sicher sein, dass Ihr Vermächtnis 
nach Ihrem Tod auch bei ihr 
ankommt. 

Mit einem Testament können Sie 
Ihr Vermögen aufteilen und von der 
gesetzlichen Regelung abweichen. 
Wenn Sie keine nahen Verwandten 
haben, ist es umso wichtiger, sich 
Gedanken darüber zu machen, 
was mit Ihrem Vermögen nach 
Ihrem Tod geschehen soll. 

Ein Testament ist eine öffentliche 
Urkunde, also ein offizielles 
Dokument, mit dem Sie Ihr 
Vermögen oder einen Teil davon 
vermachen und somit seinen 
Bestimmungszweck nach Ihrem 
Tod festlegen können.  

EIN MÜNDLICHES ODER  
GETIPPTES TESTAMENT, EIN AUF 

TONBAND, VIDEOKASSETTE 
ODER DVD AUFGENOMMENES 

TESTAMENT HAT KEINE 
RECHTSGÜTLIGKEIT. 

Wussten Sie? 

Es gibt drei Testamentsarten: 
•	das notarielle Testament
•	das internationale Testament
•	und das eigenhändige Testament

VERERBEN FÜR DEN GUTEN ZWECK 11



Notarielle Testamente sind von Rechts wegen 
vollstreckbar, anders als eigenhändige Testamente. 
Sie werden ohne Begründung und ohne einen 
Richter oder Gerichtsvollzieher einschalten zu 
müssen, vollstreckt. Außerdem sind sie beinahe 
unanfechtbar. Die benachteiligten Erben können 
den Geisteszustand oder die Begleitumstände der 
Testamentserstellung nicht in Frage stellen. 

Ein notarielles Testament kann insbesondere von 
Vorteil sein, wenn das gesamte Erbe oder ein Teil 
davon für eine Wohltätigkeitsorganisation bestimmt 
ist. Das Risiko einer Anfechtung ist dann viel geringer.

Was 
spricht 
für ein 

notarielles 
Testament?

Das notarielle (oder öffentliche) 
Testament 
Das notarielle oder öffentliche 
Testament wird gemeinsam mit einem 
Notar aufgesetzt. Dieser stellt Ihnen 
Fragen, hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu 
ordnen und Ihren letzten Willen richtig 
zu formulieren. Er erstellt dann eine 
notarielle Urkunde. Die Urkunde muss 
laut vorgelesen, erläutert und dann 
von allen Anwesenden unterschrieben 
werden. 

Das internationale Testament 
Ein internationales Testament ist ein 
Dokument, das Sie selbst dem Notar 
aushändigen. Dieser verfasst eine 
Erklärung, dass er das Testament 
erhalten hat, und fügt diese dem 
Testament in einem versiegelten 
Umschlag bei, den er zusammen 
mit dem Testament aufbewahrt. 

Das internationale Testament muss 
schriftlich abgefasst werden, kann 
aber auch getippt sein. Sie müssen 
es nicht selbst schreiben, auch ein 
Familienmitglied oder ein Freund kann 
dies für Sie übernehmen. 

Das eigenhändige Testament 
Es handelt sich um ein Testament, 
das Sie handschriftlich aufsetzen. 
Sie benötigen keinerlei Zeugen. Die 
einzige Bedingung ist, dass Sie es selbst 
schreiben, datieren und unterschreiben 
müssen. Sie können es nicht von jemand 
Anderem schreiben lassen oder auf 
dem Computer verfassen. Es muss 
mit Datum versehen sein, sowohl um 
später zu beweisen, dass Sie zu diesem 
Zeitpunkt testierfähig waren, als auch, 
falls es mehrere Testamente gibt, um 
festzustellen, welches das aktuelle ist. 
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SIE KÖNNEN EIN TESTAMENT AUFSETZEN, WENN SIE: 

•	 IN VOLLBESITZ IHRER GEISTIGEN KRÄFTE SIND; 

•	NICHT FÜR GESCHÄFTSUNFÄHIG ERKLÄRT WURDEN; 

•	MINDESTENS 16 JAHRE ALT SIND. 

6. 
Bin ich  
testierfähig? 

Ob Sie zum Zeitpunkt des Todes in Vollbesitz 
Ihrer geistigen Kräfte sind oder nicht, hat 
keinen Einfluss auf die Testamentsvollstreckung: 
Entscheidend ist, dass Sie es zum Zeitpunkt der 
Testamentserrichtung waren. 

Der Minderjährige, der das 16. Lebensjahr 
vollendet hat, kann nur durch Testament über 
sein Vermögen verfügen, und zwar nur bis zur 
Hälfte des Vermögens, über das der Volljährige 
nach dem Gesetz verfügen kann.

SIE KÖNNEN KEIN GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT 
MIT IHREM EHEGATTEN ODER IHREM PARTNER AUFSETZEN.

EIN TESTAMENT AUF GEGENSEITIGKEIT IST JEDOCH GÜLTIG: 
SIE VERFASSEN BEIDE DENSELBEN TEXT, 

ABER IN EINEM JEWEILS ANDEREN DOKUMENT, 
DAS JEDER ALLEIN UNTERZEICHNET. 

Wussten Sie? 
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„Ich habe letztes Jahr meinen 75.  
Geburtstag gefeiert. 

 
Es war eine sehr schöne Feier mit ein paar 

Freunden, die mir sehr viel bedeuten.  
Aber der Geburtstag hat mich auch zum 

Nachdenken gebracht. 

Mein Mann, der bereits verstorben ist, und ich haben immer hart 
gearbeitet. Wir haben uns so ein schönes Vermögen aufgebaut. 

Leider konnten wir keine Kinder bekommen. Aus diesem Grund wollte 
ich Geld für einen guten Zweck vererben, der sich für Kinder einsetzt. 
Ich wollte jedoch auch etwas für die Kinder und Enkelkinder meiner 

Schwester hinterlassen. 
 

Was ist die beste Lösung?  
 Ich hatte zahlreiche Fragen. Die von mir gewählte Organisation 
verwies mich an einen Notar. Dieser hat mein Testament mit mir 

zusammen aufgesetzt. Heute bin ich beruhigt, weil ich weiß, 
dass alles nach den Regeln gemacht wurde. 

Ich möchte keinen Familienstreit.“ 
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7. 
Für welches 
Testament 
sollte ich mich 
entscheiden? 
EINFACH UND NICHT TEUER 

Auf den ersten Blick ist ein  eigen-
händiges Testament  die einfachste 
und kostengünstigste Lösung. Es birgt 
jedoch auch Risiken: Das Testament 
kann verloren gehen oder in die fal-
schen Hände geraten. Es kann zu Dis-
kussionen unter den Erben führen, z. 
B. wenn die geistige Gesundheit des 
Erblassers in Frage gestellt wird. Das 
Testament kann Fehler enthalten oder 
unklar formuliert sein. 

Dies können Sie verhindern, indem Sie 
das Testament von einem Notar auf-
bewahren lassen, der es im Zentral-
register für Testamente einträgt. Sie 
können eine Notiz vorbereiten, damit 
Ihre Erben wissen, dass sie sich nach 
Ihrem Tod mit dem besagten Notar in 
Verbindung setzen sollen. 

KEINE DISKUSSION 

Ein notarielles Testament  gibt Ih-
nen die Sicherheit einer rechtlich und 
technisch korrekten Formulierung, die 
Diskussionen über die Auslegung Ihres 
Willens vermeidet. Die Abläufe sind 
klar und das Testament ist beim Notar 
sicher (und wird im Zentralregister für 
Testamente registriert). 

EIN TESTAMENT IST EIN REIN 
PERSÖNLICHES DOKUMENT, DAS 
SIE SELBST VERFASSEN MÜSSEN. 
SIE KÖNNEN ALSO NIEMANDEN 

BEVOLLMÄCHTIGEN, DIES AN 
IHRER STELLE ZU TUN. 

Wussten Sie? 
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DAS ZENTRALREGISTER   
FÜR TESTAMENTE

Ein einem Notar übergebenes 
Testament wird im Zentralregister 
für Testamente (CRT) eingetragen, 
unabhängig davon, ob es sich um 
ein öffentliches, internationales oder 
eigenhändiges Testament handelt. In 
diesem Register sind die Identität des 
Erblassers, der Name des Notars und 
das Datum festgehalten. So kann ein 
Testament nicht verloren gehen.

Sie sind nicht dazu verpflichtet, ein 
eigenhändiges Testament registrieren 
zu lassen, es ist jedoch anzuraten. Es 
reicht nämlich nicht aus, ein gültiges 
Testament zu verfassen, es muss nach 
Ihrem Tod auch auffindbar sein. 
 
Auch wenn Sie ein Testament teilweise 
oder vollständig widerrufen oder 
seinen Inhalt ändern, wird dieses 
neue Testament im Zentralregister 
registriert. Dieses Register enthält 
jedoch keine Kopie Ihres Testaments. 

Der Inhalt bleibt also geheim. 
Außerdem kann niemand ohne 
Berechtigung beim CRT nachfragen, 
ob Sie ein Testament gemacht haben. 

WIE KANN MAN NACH 
EINEM TODESFALL DAS	  
ZENTRALREGISTER EINSEHEN? 

•	Über den Notar.
•	Direkt bei der Datenbank des 

Verbands Belgischer Notare, der 
das CRT verwaltet, mit einer Kopie 
der Sterbeurkunde oder einem 
anderen Dokument, das den Tod 
bestätigt. Sie erhalten dann eine 
Bescheinigung, dass Sie das Register 
konsultiert haben.

•	 Indem Sie dem CRT (per Brief, Fax 
oder E-Mail) eine Bitte auf Einsicht 
zukommen lassen, mit einer Kopie 
der Sterbeurkunde oder einem 
anderen Dokument, das den Tod 
bestätigt. Die Bescheinigung, dass 
Sie das Register eingesehen haben, 
erhalten Sie im Nachhinein. 

FÜR WELTBÜRGER 

Wenn Sie im Ausland leben oder 
dort viel Zeit verbringen, ist ein 
internationales Testament vielleicht 
das Richtige für Sie. Grundsätzlich 
gilt: Wenn es vorschriftsmäßig verfasst 
wurde, kann seine Rechtsgültigkeit 

nicht angefochten werden, unabhängig 
davon, wo es aufgesetzt wurde, wie Ihre 
Vermögensverhältnisse sind, welche 
Staatsangehörigkeit Sie haben, wo Sie 
wohnen oder wo Sie sich aufhalten.

Sie können das Register 
kostenlos konsultieren. 
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WAS MUSS ICH 
UNBEDINGT  
IN MEINEM  

TESTAMENT 
VERMERKEN? 

•	 	Die korrekte Bezeichnung und die 
korrekte Rechtsform der Organisation, 
die Sie unterstützen möchten. Es ist 
ratsam, die Organisation um die 
korrekten Kontaktdaten zu bitten.  

•	 	Das, was Sie vererben möchten: je 
konkreter die Beschreibung, desto 
besser. Es ist ratsam, eher Anteile 
Ihres Vermögens anzugeben und 
keine exakten Beträge. Sie wissen ja 
nicht, wie sich Ihr Vermögen an Ihrem 
Todestag genau zusammensetzt.  

•	Denken Sie auch daran, dass es 
sein kann, dass die Organisation 
zum Zeitpunkt Ihres Todes nicht 
mehr existiert. Planen Sie in Ihrem 
Testament also Alternativen ein. 

Da ein Testament ein persönliches 
Dokument ist, das auf Ihre Situation, 
Wünsche und Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist, macht es keinen Sinn, nach 
Beispielen für Mustertestamente zu 
suchen und diese zu übernehmen. 

Achtung 
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Im Laufe eines Menschenlebens ändern sich viele Dinge. Man lernt einen 
neuen Partner kennen, hat ein neues Hobby, das einen begeistert, die 
finanzielle Lage verbessert sich... 

Ein Testament ist nicht in Stein 
gemeißelt. Man kann es also bis zu 
seinem Tod ändern, Dinge streichen, 
hinzufügen oder auch ein ganz neues 
Testament aufsetzen, solange man im 
Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. 

Dank des Datums ist klar, welches die 
neueste Fassung des Testaments ist. Um 
Anfechtungen zu vermeiden, sollten Sie 
aber ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass Sie in diesem Testament alle zuvor 
getroffenen Verfügungen widerrufen. 

8. 
Kann ich mein 
Testament  
im Nachhinein 
ändern? 
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8. 
Kann ich mein 
Testament  
im Nachhinein 
ändern? 

„Ich habe noch nie mit einem Erblasser zu tun gehabt,  
der befürchtete, dass sein Wille, uns Geld zu hinterlassen, 

nicht erfüllt werden würde.  

 Man vertraut uns, die Menschen wissen, dass ihr Wille respektiert wird, wenn 
sie ein notarielles Testament machen. Auch ich möchte sicher sein, dass es nicht 
zu Problemen kommt. Deshalb bestehe ich immer darauf, dass die Leute ein 
notarielles Testament machen, damit es nicht verloren geht oder die Familie 

bestimmte Anordnungen anficht, wenn es nur handschriftlich verfasst ist.“ 

Ein Verantwortlicher im Bereich Schenkungen einer NRO 

GUTE ZWECKE, BEI DENEN ES SICH UM ANERKANNTE GEMEINNÜTZIGE  
VEREINE ODER STIFTUNGEN HANDELT, KÖNNEN VON 
EINER REDUZIERTEN ERBSCHAFTSSTEUERPROFITIEREN:

7% IN DER WALLONISCHEN REGION.

IN DER REGION BRÜSSEL-HAUPTSTADT 
FÜR GEMEINNÜTZIGE STIFTUNGEN UND  

ANERKANNTE GEMEINNÜTZIGE VEREINE 7%  
FÜR ANDERE GUTE ZWECKE 25%. 

 
IN FLANDERN BETRÄGT DIE ERBSCHAFTSSTEUER  

FÜR VERMÄCHTNISSE FÜR GUTE ZWECKE 0%.

Wussten Sie? 
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Liste der 
Mitglieds- 

organisationen 
Die Kontaktdaten dieser Organisationen 
sowie Informationen über ihre Aktivitäten 
finden Sie auf www.because.eu
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ACDA (ACTION ET COOP. POUR LE DEVELOPPEMENT DANS LES ANDES)
ACTION VIVRE ENSEMBLE ASBL
ADRA (ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY)
AIC SOLIDARITE
AMICALE LIEGEOISE DES HANDICAPES ASBL
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE ASBL
AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN
ARC-EN-CIEL
ARTSEN ZONDER GRENZEN VZW/MEDECINS SANS FRONTIERES
ARTSEN ZONDER VAKANTIE VZW/MEDECINS SANS VACANCES ASBL
ASMAE
ATD VIERDE WERELD BELGIE VZW/ATD QUART MONDE BELGIQUE ASBL
AUTISM-EUROPE BELGIQUE
AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE (ADA)
AUTRE TERRE ASBL
AVOCATS SANS FRONTIERES
BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA/LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE
BELGISCHE RAIFFEISENSTICHTING VZW (BRS)
BIG 
BLAUWE KRUIS BRUGGE VZW
BROEDERLIJK DELEN VZW
CARITAS INTERNATIONAL VZW/ASBL
CAVARIA
CETRI
CHILD FOCUS 
CNCD-11.11.11 ASBL
CODEART ASBL
COMITE DE SOUTIEN DE CLAIRVAL ASBL
COMPAGNONS DEPANNEURS
CONGODORPEN VZW
CONTINUING CARE ASBL
CONVIVIUM ASBL (CONVIVIAL)
CUNINA
DAMIAANACTIE VZW/ACTION DAMIEN ASBL
DE HOGE KOUTER VZW - KOCK 
DE LOVIE  VZW
DEFI  BELGIQUE-AFRIQUE (DBA) ASBL
DIABETESLIGA VLAANDEREN
DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN/VETERINAIRES SANS FRONTIERES
DJAPO

RÉCOLTE DE FONDS ETHIQUE asbl
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DOKTERS VAN DE WERELD VZW/MEDECINS DU MONDE ASBL
DOMINIEK SAVIO INSTITUUT
DOMUS
ECOLES DE BROUSSE AU SENEGAL (EBS) ASBL
EMPOWERING TOMORROW'S GENERATION (EX-ENFANCE TIERS MONDE/KINDEREN DERDE WERELD)
ENFANTS DE LA PAIX ASBL
ENTRAIDE & FRATERNITE ASBL
EQLA
EU CAN AID
FAIRFIN
FEDERATIE FROIDURE VZW-FEDERATION FROIDURE ASBL
FEDERATION DES RESTOS DU COEUR DE BELGIQUE
FIAN BELGIUM
FONDATION CARE (CHIREC)
FONDATION MICHEL CREMER
FONDATION SAINT LUC
FONDS POUR LA CHIRURGIE CARDIAQUE ASBL / FONDS VOOR HARTCHIRURGIE VZW
FONDS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VZW (FOS)
FRACARITA BELGIUM
GREENPEACE BELGIUM
HANDICAP INTERNATIONAL - HUMANITY & INCLUSION
HUMUNDI
KETEN VAN HOOP BELGIE/CHAINE DE LESPOIR BELGIQUE
KIYO
KOEPEL VAN DE VLAAMSE NZ-BEWEGING 11.11.11. 
LA LUMIERE
LA VAGUE ASBL
LE MONDE SELON LES FEMMES
LES AMIS D'ACCOMPAGNER
LES OEUVRES DU SOIR ASBL
LIGHT FOR THE WORLD
LIGUE ALZHEIMER ASBL
LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES - COMM. FRANCAISE
LIGUE DES DROITS HUMAINS ASBL
L'ILOT ASBL/ILOT VZW ('T EILANDJE)
LOUVAIN COOPERATION
LUCIA ASBL
MAKE-A-WISH VLAANDEREN
MAURICETTE ASBL
MEKONG PLUS
MEMISA BELGIUM
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MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN VZW (MS LIGA)
NATAGORA ASBL
NATIONALE BELG. MULTIPLE SCLEROSE LIGA/LIGUE NATIONALE BELGE DE LA SEP (SCLEROSE EN PLAQUES)
NATUURPUNT
NEW SAMUSOCIAL
NOTRE ABRI - POUR LES TOUT PETITS ASBL
ORDER OF MALTA BELGIUM
OSCARE
OSEJTM (OEUVRES SOCIALES ET EDUC. DES JESUITES AU TIERS MONDE)
OXFAM-SOLIDARITEIT VZW/OXFAM-SOLIDARITE ASBL
PLAN INTERNATIONAL BELGIUM
PLEEGZORG VLAANDEREN
PLEEGZORG VLAANDEREN 
PROMA
PROVEG VZW
QUINOA ASBL
RIKOLTO BELGIË
SOLIDAGRO
SOLIDARITE PROTESTANTE 
SOLIDARITE SOCIALISTE (SOLSOC)
SOS-KINDERDORPEN BELGÏE/SOS VILLAGES D’ENFANTS BELGIQUE
SPULLENHULP VZW/LES PETITS RIENS ASBL
STICHTING BRANDWONDEN/FONDATION DES BRULES
STICHTING EDITH DEVRIENDT
STICHTING TEGEN KANKER/FONDATION CONTRE LE CANCER
ST-JAN STICHTING/FONDATION SAINT JEAN
STRAATVERPLEGERS/INFIRMIERS DE RUE
TEARFUND
TRIAS
UNICEF BELGIË S.O.N / UNICEF BELGIQUE F.U.P
UNITED FUND BELGIUM
VIA DON BOSCO
VIVASALUD
VLAAMSE VERENIGING AUTISME VZW (VVA)
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
WAPA INTERNATIONAL
WELZIJNSZORG VZW
WSM
WWF-BELGIUM (W.W.F.)
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FONDATION ROI BAUDOUIN 
CHILD FOCUS - FONDATION POUR ENFANTS DISPARUS ET SEXUELLEMENT EXPLOITÉS
CERA 
EVENS FOUNDATION
VOCATIO 
FONDATION BERNHEIM
FGF - FONDATION POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
FONDATION CHARCOT-VAINCRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
CENTRE ANTIPOISONS
FONDATION CHIMAY-WARTOISE
FONDATIE TERNINCK
FONDATION ATD QUART MONDE BELGIQUE
FONDATION BARON LOUIS STEENS
FONDATION DEMEURES ET CHÂTEAUX
FONDATION DES ANNALES DU NOTARIAT ET DE L'ENREGISTREMENT
FONDATION ELISE DUGNIOLLE-QUERTON
FONDATION JEANNE MATOSSIAN
FONDATION SUSA
FMRE - FONDATION MÉDICALE REINE ELISABETH
FONDATION PRINCE LAURENT POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET SAUVAGES
FONDATION REINE PAOLA 
FONDATION SAINT-JEAN 
RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS - FONDATION TANGUY MOREAU DE MELEN
FONDS DE SOLIDARITÉ KURT FEUER
FONDS DE SOUTIEN MARGUERITE-MARIE DELACROIX 
FNRS - FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
FONDS BORGERHOFF
INSTITUT DE MÉDECINE TROPICALE
MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
STICHTING GABRIËLLA MOORTGAT
NPH - FONDATION NOS PETITS ORPHELINS 
FONDATION CONTRE LE CANCER
OPÉRATION TERRES DES ENFANTS
FONDATION CARE (CHIREC ACTION FOR RESEARCH & EXPERTISE) - FONDATION MÉDICO-SCIENTIFIQUE 
DU CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL
FONDATION JEAN-FRANÇOIS PETERBROECK
FONDATION PORTRAY
FONDATION MARIE ET ALAIN PHILIPPSON
UNICEF - COMITÉ BELGE
FONDATION ARS MECHANICA
FONDATION MÉDICALE MATHILDE E.HORLAIT-DAPSENS
FONDATION ARTISTIQUE MATHILDE E.HORLAIT-DAPSENS

BELGISCHER VERBAND  
PHILANTHROPISCHER STIFTUNGEN 
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FONDATION SAINT-LUC
FONDATION PRO RENOVASSISTANCE
CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH
FONDATION BRUGMANN
FONDATION SAMILIA
ICCI -  CENTRE D’INFORMATION DU RÉVISORAT D’ENTREPRISE
IMPACT TOGETHER FUND - BNP PARIBAS FORTIS
STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK
FONDATION ALBERT DUPUIS
L'L FONDATION
CEF - CITÉ ESPOIR FONDATION
BOZAR - FONDATION PALAIS DES BEAUX-ARTS
4WINGS FOUNDATION 
FONDATION POUR L'ENSEIGNEMENT
STICHTING JEAN VAN CALOEN
PORTICUS
FONDS BAILLET LATOUR
DEGROOF PETERCAM FOUNDATION
FONDATION ASTRALIS
FONDATION AUSCHWITZ
PELICANO
UZA FOUNDATION
FONDATION CYRYS
HET ANTI-KANKERFONDS 
FONDATION PERIER-D'IETEREN
LA FONDATION P&V
JAN VERTONGHEN FOUNDATION
BESIX FOUNDATION
FONDATION GOLDWASSER
ACTED INTERNATIONAL
JARDIN'ÂGES
FONDATION FOURNIER-MAJOIE POUR L'INNOVATION
FONDATION BENOIT
SOLIMEDA
FONDATION D'ENTREPRISE ENGIE
FONDATION VICKY ET ALEXIS
FONDATION ELDORA
FONDATION MICHEL CREMER POUR LA GASTRO-ENTÉROLOGIE
FONDATION SECUREX
EPIC FOUNDATION
STICHTING CLT GENT
LES AMIS DU MUSÉE JUIF DE BELGIQUE
THE RED PENCIL (EUROPE)
CITY PIRATES FOUNDATION
LADBROKES FOUNDATION
FONDATION ANNE-MARIE LIZIN
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FONDATION ENTREPRISE-INSTITUT 
NEW HOPE FOUNDATION
FONDATION TOURNAY-SOLVAY
FONDATION CHEMINS D'ARIANE
THE ONCIDIUM FOUNDATION
FONDATION WALTER ET NICOLE LEBLANC
PULSE FOUNDATION
FONDATION PRO-IRSA
E2C - FONDATION ENSEMBLE EN CHEMIN
FONDATION MICHEL MASSART
EUROPE'S MEDIA LAB
COLRUYT GROUP FOUNDATION
GÉNÉRATIONS BIO
PRIX LION-FRANCOUT
STICHTING ALFONS BORGINON
FONDATION GILLÈS
FONDATION M
FONDATION BE CENTRAL
ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL
SOCIÉTÉ ROYALE DE PHILANTHROPIE FUP
FONDATION HEBE
HABITAT & HUMANISME
ENAR FOUNDATION
FONDATION CHU SAINT-PIERRE
FONDATION DU MOULIN DE THIMOUGIES
FONDATION DINI
STICHTING SPRING
GINETTE LOUVIAUX
FONDATION SAINT-LAMBERT
FONDATION OPEN COLLECTIVE EUROPE
DONORINFO
FONDATION MIND-CARE
NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION
FONDATION JOLIMONT 
FONDATION SOMA 
FONDS DELEN
UNITED FUND BELGIUM
FONDS SOLVAY
FONDATION CHARLES-ALBERT FRÈRE
FONDATION BE PLANET
VUB FOUNDATION
LAIGLE FOUNDATION
STICHTING CUSANUS
SEEDS FOR CHANGE 
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www.re-ef.be
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